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Belegungsvorschriften, Einkommens- und
Vermögensgrenzen und ihre Durchsetzbarkeit

lichen Familienbegriff, wo unter einer
Familienwohnung die Räumlichkeiten
verstanden werden, die einem verheirateten
Paarundgegebenenfalls dessenKindernals
Wohnung dient, genügt als Familie ein
Elternteil mit mindestens einem minderjährigen

oder in Ausbildung stehenden Kind
oder mit einem Kind mit Behinderung. Die
Zahlder in einerWohnung lebenden Personen

muss mindestens der um eins verminderten

Zahl der Zimmer der Wohnung
entsprechen.Einfacher ausgedrückt müssen in
einer 5-Zimmer-Wohnung mindestens vier
Personen leben.

Die genannte Wohnbauförderungsverordnung

hält fest, dassWohnungen nur an
Bewohnerinnen und Bewohner vermietet
werdendürfen, derenEinkommen und
Vermögen gewisse Höchstwerte nicht
überschreiten. Massgebend istdabei das steuerbare

Einkommen und Vermögen gemäss
der aktuellen rechtskräftigen Staatssteuerverfügung.

Die Einkommen aller im
gemeinsamen Haushalt lebenden Personen
werden zusammengezählt, wobei die
Einkommenvon Kindern in Ausbildung nur zu
einem Drittel angerechnet werden. Beträgt
das Vermögen mehr als 100000 Franken,
wirdeinZwanzigsteldesVermögensals
Einkommen angerechnet. Die derzeitigen
Limitenbetragen für einenEinpersonenhaushalt

49 900 Franken beziehungsweise für
einen Mehrpersonenhaushalt 58800 Franken.

Nach vier JahrenWohndauer erhöhen
sich diese Limiten auf 55900 beziehungsweise

66800 Franken.4+5 Die massgebende
Vermögenslimite liegt bei 200000 Franken.

Kontrolle auch durchVermieterin
Die Mieter haben grundsätzlich selbst zu
deklarieren, in welchen persönlichen und
finanziellen Verhältnissen sie derzeit
stehen. Gleichzeitig hat aber auch die
Vermieterin die Pflicht, sich über diese
Mietverhältnisse kundig zu machen und die

Genossenschaften schliessen immer wieder
Mietverträge ab, beidenen die Mieter
RegelungenwieBelegungsvorschriften sowie
Einkommens- undVermögensgrenzen
unterliegen.Dochwelche Regeln gelten hier
genau und wie werden sie umgesetzt?
Die nachfolgenden Ausführungen befassen
sich mit subventionierten Mietverhältnissen,

die Ausführungen zum freitragenden
Wohnungsbau folgen inder nächsten
Ausgabe.

Auf eidgenössischer Ebene gilt für
subventionierte Wohnungen bekanntlich das
Bundesgesetz über die Wohnbau- und
Eigentumsförderung WEG) sowie die
entsprechende Verordnung dazu. Obwohl
gestütztauf das genannteGesetz keine neuen
Gelder mehr ausbezahlt werden, bleibt das

System nochetwa25 Jahre inKraft. Im
WEGSystem kommen einerseits Grundverbilligungen

zurAnwendung.Andererseits gibt
es sogenannte Zusatzverbilligungen, die
aufgrund der Anlagekosten der betreffenden

Wohnungberechnetwerden und
sogenannte A-fonds-perdu-Beiträge darstellen,
also nichtzurückbezahlt werdenmüssen.

Klare Regeln für Zusatzverbilligungen
nach WEG

Es gibt zwei Stufen von Zusatzverbilligungen:

Die ZV I kann unter Einhaltung
bestimmter Bedingungen von allen Personen
unter zusätzlicher Einhaltung der finanziellen

Limiten) in Anspruchgenommen
werden, längstens jedoch für 19JahreabBeginn
der Bundeshilfe. DieZVII istausschliesslich
für Betagte, Behinderte, Pflegebedürftige
und Personen in Ausbildung bestimmt und
dauert höchstens 25 Jahre. Durch diese
Zusatzverbilligungen werden dieWohnkosten
der Mieter verbilligt, und zwar um 0,6
Prozent der jeweiligen Anlagekosten der
Wohnung. Bei Anlagekosten von 200 000 Franken

ergibt dies eine Verbilligung von 100

Franken bei der Zusatzverbilligung I und
200Franken bei der Zusatzverbilligung II.

Solche Zusatzverbilligungenwerdennur
gewährt, wenn die Wohnung höchstens
zwei Zimmer Zusatzverbilligung I)
beziehungsweise ein Zimmer Zusatzverbilligung

II)mehralsBewohneraufweist.Neben
diesen Belegungsvorschriften gelten Ein-kommens-

und Vermögenslimiten. Die
aktuell gültigen Zahlen sind auf der Homepage

des BWO einzusehen www.bwo.
admin.ch).Die Zusatzverbilligung fälltweg,
wenn der Empfänger seiner Pflicht nicht
nachkommt, die Einkommens-und
Vermögensverhältnisse periodisch zu melden,
und wenn die Wohnung von Personen
benütztwird,welche diepersönlichen
Voraussetzungen nicht mehr erfüllen. Der Mieter
schuldet in diesen Fällen der Vermieterin
den vollen und nicht den reduzierten)
Mietzins.

Rechtsgrundlagen im Kanton Zürich

Wohnbauförderungserlasse verschiedenster

Artsind inunterschiedlichen Kantonen
in Diskussion oder bereits erlassen.1

Vereinzelt findensich auch Erlassefüreinzelne
Gemeinden, etwa in der Stadt Bern.2 Im
KantonZürich istdasGesetzüberdie
Wohnbauförderung sowie die entsprechende
Wohnbauförderungsverordnung massgebend.

3 In diesen Erlassen sind vor allem
zweiProblemkreisegeregelt,nämlicheinerseits

die Belegung durch eine Familie und
andererseits dieerforderlichePersonenzahl
fürsubventionierteWohnungen. Voraussetzung

istüberdies,dass dieWohnung nurmit
Personen belegt werden darf, die seit
mindestens zweiJahren im Kanton Zürich
zivilrechtlichen Wohnsitz haben und über eine
Niederlassung oder Daueraufenthaltsbewilligung

verfügen.
Wohnungen mit drei oder mehr

Zimmern stehen grundsätzlichnur für Familien
zur Verfügung. Entgegen dem mietrecht-
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Steuerämter haben die entsprechenden
Auskünfte kostenlos zu erteilen. Sobald
festgestellt wird, dass eine Zweckentfremdung

vorliegt, hat die Vermieterin die
Möglichkeit, entweder die Wohnung auf den
nächsten Termin zu kündigen oder die
staatlichen Leistungen zurückzuerstatten.
Das entsprechende Darlehen, das die
Vermieterin vom Staatgünstig erhalten hat, ist
grundsätzlichabdemZeitpunktder
Zweckentfremdung zum hypothekarischen
Referenzzinssatz zuverzinsen. DerMindestzins
beträgt jedoch 50Franken pro Monat.

Das zuständige Amt für Wirtschaft und
Arbeit des Kantons Zürich hatte bis anhin
die Praxis, beim Wohnbauträger diese
Beträge jeweils rückwirkendauf Jahresbeginn
der Steuerveranlagung einzufordern. Derzeit

wird eine Praxisänderung getestet,
indemdasvorgenannteAmtdieWohnbauträger

alsEmpfängerderstaatlichenLeistungen
mit einem Schreiben zur Kontrolle auffordert.

Wird dabei festgestellt, dass eine nicht
bewilligte Zweckentfremdung vorliegt, so
würde die Verbilligungswirkung nach
Ablauf von drei Monaten seit dem ersten
Schreiben auf Beginn eines neuen Monats
Anwendung finden.Wenn alsoMitteJanuar
das entsprechende Schreiben versandt
wird, würde die Verbilligungswirkung im
Falle der festgestellten Zweckentfremdung
auf den 1.Mai 2010 aufgehoben.6

Der notwendigeMietvertrag und dessen
Kündigung
Auch bei subventionierten Wohnungen gilt
grundsätzlichdasMietrechtgemäss Art.253

ff. OR. Da einestaatliche Förderungvorliegt
und soweit der Mietzins kontrolliert bleibt,
untersteht dieses jedoch gewissen
Überprüfungsmöglichkeiten des Mietzinses
nicht.7 Wichtig ist, dass der Mietvertrag
einenHinweis enthält,dassessichvorliegend
um ein subventioniertes Mietverhältnis
handelt.8 Ein solcher Mietvertrag kann
selbstverständlich gekündigt werden, falls
eine Verletzung der Subventionsvorschriften

vorliegt. Es handelt sich dabei um eine

ordentliche Kündigung, die sich an die
vertraglichenKündigungsfristen und -termine
zu halten hat und selbstverständlich ebenfalls

auf amtlichem Formular mitzuteilen
ist.

Ausschluss aus der Genossenschaft

Bekanntlich ist in einem genossenschaftsrechtlichen

Mietverhältnis neben der
Kündigung zuvor der Ausschluss aus der
Genossenschaft notwendig. Entsprechend
empfehlenswert ist es, einmal die eigenen
Statuten zu konsultieren und zu überprüfen,

ob diese die Verletzung von
Subventionsvorschriften als Grund für den
Ausschluss aus der Genossenschaft erwähnen.
Wäre dies nicht der Fall, würde sich allenfalls

eineentsprechendeStatutenänderung
aufdrängen. Ohne eine solche Erwähnung
muss der Ausschluss gestützt auf Art. 846
Abs. 2 OR erfolgen, aus sogenannt wichtigem

Grund.

Anwendung einer mietrechtlichen Sperrfrist
Offen istdie Frage,obeine Sperrfrist,die für
eine Kündigung gilt, wenn der Vermieter in
einem Gerichts- oder aussergerichtlichen
Verfahren mit dem Mieter unterlegen ist,
auchbeieiner KündigungwegenVerletzung
der Subventionsbestimmungen gilt. Hier
stehen zwei Überlegungen imWiderspruch
zueinander, nämlich einerseits, dass die
Auflistung der Gründe, nach denen die
Sperrfrist nicht gelten soll, im Gesetz
abschliessend geregelt ist, und andererseits
derUmstand, dass das kantonale Recht diese

Kündigungsmöglichkeit explizitvorsieht
beziehungsweise verlangt.9 Stellt sich für
die Genossenschaft dieseFrage, so lohnt es
sichsicherlich, vorAussprechender Kündigung

denRechtsdienstzu konsultieren.

Fragender Erstreckung

Bekanntlich besteht seitens der Mieter im
Falle einer Kündigung die Möglichkeit, das
Mietverhältnis zuerstrecken,wenn ein
Härtefall vorliegt. Obwohl das kantonale Recht
die Kündigungsmöglichkeit wegen Verletzung

von Subventionsvorschriften
ausdrücklich vorsieht, sind wohl die üblichen
Erstreckungsüberlegungen anzuwenden.
Zu berücksichtigen wäre aber sicherlich,
dass die Vermieterin eine Zweckentfremdung

einerWohnungnichtüber längereZeit
hinnehmen darf.

Untermiete und vorzeitiger Auszug

DasMietrecht kenntbekanntlich in Art. 262
OR strengeRegelungen zur Untermiete,die
auch in einem genossenschaftsrechtlichen
Mietverhältnis grundsätzlich Anwendung
finden.10 Selbstverständlich ist, dass ein
möglicher Untermieter die Subventionsbe-
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Wegfall der Mehrwertsteuerpflicht
Am 1.Januar 2012 tritt das neue
Mehrwertsteuergesetz nMWStG) in Kraft. Ziel dieser
Gesetzesrevision war die Vereinfachung
undeinebenutzerfreundlichere Gestaltung
der gesetzlichen Bestimmungen. Für
vertieftere Anliegen ist die Internetseite des
Eidgenössischen Finanzdepartementes zu
konsultieren www.estv.admin.ch).

Für Genossenschaften wesentlich ist vor
allem Folgendes: Einerseits ist auf die neue
Umsatzgrenze von 100000 Franken
hinzuweisen, die für alle Unternehmungen
nunmehr gilt. Die bisher ebenfallsanwendbare
Kenngrösse von 4000 Franken Steuerlast,
bei derenUnterschreitung keine
Mehrwertsteuerabrechnunggemachtwerden musste,
fällt ersatzlos weg. Zu beachten ist aber,
dassper1. Januar 2010auch der sogenannte

baugewerbliche Eigenverbrauch auf
Eigenleistungen gemäss Art. 9 Abs. 2 alt
MWStG)weggefallen ist. So muss ab dem 1.
Januar2010beiaufeigeneRechnung
ausgeführten baugewerblichen Leistungen, die
der Erzielungvon der Steuer ausgenommener

UmsätzeoderprivatenZweckendienen,
keineMehrwertsteuer mehr in derForm des
Eigenverbrauchs abgerechnet werden.

Genossenschaften,dienur aufgrunddes
Eigenverbrauchstatbestandes überhaupt
mehrwertsteuerpflichtig geworden sind –

und dies dürfte praktisch bei allen Ge
nossenschaften der Fall sein –, können sich
somit aus dem Mehrwertsteuerregister
löschen lassen. Diese Löschung istbis am31.
Januar 2010 bei der Mehrwertsteuerbehörde

einzureichen, ansonsten angenommen
wird, dass die Genossenschaft auf die
Befreiung von der Steuerpflicht verzichte und
sie dann trotzdem für das ganze Jahr 2010
eine Mehrwertsteuerabrechnung einreichen

muss. Unter dem Suchbegriff «

Löschung» findet sich auf der obgenannten
Internetseite ein Formular für die Abmeldung,

das direkt der Steuerverwaltung
zugesandt werden kann.

1 nämlich Appenzell Innerhoden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Bern, Genf, Graubünden, Jura, Neuenburg, Obwalden, Tessin,
Uri, Waadt, Zug, Zürich

2 Unterstellung unter das kantonalbernische Gesetz über die
Erhaltung von Wohnraum vom 9. September 1975 WErG)

3 Gesetz über die Wohnbau- und Eigentumsförderung vom 7. Juni
2004 sowie Wohnbauförderungsverordnung WBFV) vom 1. Juni
2005

4 Die entsprechenden Limiten werden jährlich der Teuerung
angepasst.

5 vgl. Art. 14 Abs.5 Wohnbauförderungsverordnung
6 Auf das Zweckerhaltungsreglement der Stadt Zürich wird in

diesem Beitrag nicht näher eingegangen.
7 vgl. Art. 253b Abs. 3 OR

8 Der SVW stellt diesbezüglich einen Vertrag zur Verfügung.
9 Zu prüfen wäre, ob das kantonale öffentliche Recht dem

Bundesprivatrecht vorgeht.
10 vgl. dazu Rechtsbeitrag «Die Untermiete im

Genossenschaftsverhältnis» wohnen11/2003
11 vgl. dazu Rechtsbeitrag «Der vorzeitige Auszug»

wohnen 12/2005
12 Fortsetzung des Beitrages in wohnen3/2010

stimmungen ebenfalls einhalten muss, da
ansonsten ein Verweigerungsgrund für die
Untermiete vorliegenwürde.

Mietverhältnisse werden heute in der
Praxis oft nicht mehr unter Einhaltung der
Fristen und Termine gekündigt, sondern
häufig vorzeitig, indem derMieter versucht,
einen Nachmieter gemäss Art. 264 OR zur
Verfügung zu stellen. Bei subventionierten
Mietverhältnissenwäre als Ersatzmieternur
eine Personzumutbar, die die Subventionsvorschriften,

seien dies nun Einkommens-,
Vermögens- oder Belegungsvorschriften,
ebenfalls erfüllt.11+12
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